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Was ist ein Konsortium und wie gehe ich vor, wenn mein Unternehmen sich einem solchen anschließen möchte? Wo liegen die Vorteile und Risiken?

Sofern eine Gießerei wegen Direktimports eines Stoffes (z.B. Ferromolybdän, Nickel oder Roheisen) in den entsprechenden Mengenbändern als Importeur auftritt, muss diese gemäß REACH den entsprechenden Stoff bei der EChA (nachfolgend als „Agentur“ bezeichnet) registrieren. Die Registrierungspflicht gilt nicht für die in Anhängen IV und V der REACH-Verordnung aufgelisteten Stoffe. Eine für die Gießereibranche maßgebliche Änderung hat sich hier insbesondere für Graphit C und Kohlenstoff ergeben, die ursprünglich von der Registrierungspflicht ausgenommen waren, nach Neufassung der Anhänge jedoch registrierungspflichtig geworden sind. 

Die Teilnahme an einem Konsortium bietet die Möglichkeit, die Registrierung eines speziellen Stoffes gemeinsam mit anderen Registrierungspflichtigen vorzunehmen. Im Gegensatz zum SIEF (Forum zum Austausch von Stoffinformationen), das für die potentiellen Registranten im Regelfall verpflichtend ist, stellt ein Konsortium einen freiwillig (!) organisierten Zusammenschluss mehrerer Registranten desselben Stoffes dar, mit dem Ziel, ein gemeinsam erstelltes Registrierungsdossier einzureichen.

Die Möglichkeit der Konsortienbildung kann von allen Registranten genutzt werden. 

Insbesondere ist die vorherige Teilnahme an einem bestimmten SIEF nicht zwingende Voraussetzung für den späteren Beitritt zu einem Konsortium. Auch die Bildung mehrerer Konsortien zu einem Stoff ist damit theoretisch möglich. Maßgebliche Voraussetzung für den Zusammenschluss zu einem Konsortium ist einzig die Stoffidentität einschließlich Reinheitsgrad und Art der Verunreinigungen.

Alle Konsortien haben eigene Internetpräsenzen, über die man die entsprechenden Informationen in Bezug auf einen Beitritt bekommen kann. Zur Identifizierung des Stoffes dienen auch im Rahmen der Konsortien die EINECS- und CAS-Nummern und – um Verwechselungen auszuschließen – insbesondere auch deren chemischen Strukturformeln, über die sich der Stoff zuverlässig definieren lässt. 

Empfehlenswert ist die REACH Metals Gateway-Seite (http://www.reach-metals.eu/). Diese beinhaltet eine Stoffliste und ermöglicht nach Auswahl eines bestimmten Stoffes, zu dem entsprechenden Konsortium zu gelangen. 
Beispiele für bereits bestehende Konsortien:
„Molybdenum Consortium“, 
http://www.molybdenumconsortium.org/ ,
das u.a. die Registrierung von Ferromolybdän (EINECS: 304-589-8 / CAS 94277-04-0 / bislang noch keine Angabe der Strukturformel) vornimmt. Die Beitragsgebühr beträgt jährlich als Minimalsatz 15.000 U$ zuzüglich eines sogenannten Verspätungszuschlags von 50%. Weitere Informationen und die Einladung zum Beitritt werden nach Ausfüllen eines Kontaktformulars via E-Mail übermittelt (http://www.molybdenumconsortium.org/Default.asp?Page=59).  
„Nickelconsortia“, 

http://www.nickelconsortia.org/index.cfm/ci_id/16326/la_id/index.cfm?ci_id=16332
Das sogenannte „Consortium 1“ vereinigt u.a. die potentiellen Registranten von Nickelmetall (EINECS: 231-111-4 / CAS: 7440-02-0 / Strukturformel: Ni) unter sich.
Der Vertragstext ist unter http://www.nickelconsortia.org/index.cfm/ci_id/16581/la_id/1/document/1/re_id/0/file/Funding_Principles.pdf einseh- und abrufbar. Die Kontaktpersonen sind Jeroen Vanhecke (Vanhecke@euronickel.org) und France Capon (capon@euronickel.org).

„Iron Platform“ 
Das für Gießereien relevante Roheisen (Strukturformel: Fe / EINECS: 265-998-4 / CAS: 65996-67-0) wird im Rahmen der sogenannten „Iron Platform“ registriert werden. Kontaktperson ist Chris Barrington, ipia@pigiron.org.uk.
Problematik / Nachteile der Konsortienbildung

Da das tragende Element der Konsortienbildung die Kooperation von Wettbewerbern ist, sind Bildung und Arbeit in Konsortien nicht frei von rechtlichen, insbesondere kartellrechtlichen und organisatorischen Problemen. Die Entscheidung für oder gegen die Mitwirkung in einem Konsortium muss damit grundsätzlich auf einer Einzelfallbetrachtung eines jeden Unternehmens beruhen. Insbesondere ist zu ermitteln, ob sich der Beitritt zu einem Konsortium auch angesichts der Staffelung der Gebühren und der Ermäßigung für kleinere, Kleinst- und mittlere Unternehmen rechnet. 
HS Nr. 18_ Juli 2008_Version1.


[image: image1]